
Hausadresse: 

Stadt Nauen 

Rathausplatz 1 

14641 Nauen 

Internet: www.nauen.de 

Sprechzeiten: 

Mo nur nach Terminvereinbarung 

Di  13-17 Uhr 

Mi  kein Sprechtag 

Do  9-12 und 14-18 Uhr 

Fr  nur nach Terminvereinbarung 

Bankverbindung: 

Mittelbrandenburgische  

Sparkasse 

BLZ  

160 500 00 

KTO  

3 810 109 591 

Gläubiger-ID  

DE42ZZZ00000043639 

IBAN 

DE83 1605 0000 3810 1095 91 

BIC 

WELA DE D1 PMB 

 

 

 

Bürgerbüro/Stadtinfo: 

Mo 7-12 Uhr 

Di  13-17 Uhr 

Mi  geschlossen 

Do 8-18 Uhr durchgehend 

Fr  8-12 Uhr 

Sa  9-12 Uhr (1. Sa im Monat) 

 

 

 
 

 
Ortsteile: Berge . Bergerdamm . Börnicke . Groß Behnitz . Kienberg . Klein Behnitz             

Lietzow . Markee . Neukammer . Ribbeck . Schwanebeck . Tietzow . Wachow . Waldsiedlung  

 

Stadt Nauen    Postfach 1129    14631 Nauen   

Fachbereich: Bildung/Soziales 

Bearbeiter: Fr. Brennecke/Hr. Dziuba 

Durchwahl: 03321 408 – 304/311 

Fax: 03321 408 – 7304/311 

E-Mail: kita@nauen.de  

 Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

   19.12.2023 

    
Elterninformation bezüglich der zweiten Änderung der Elternbeitrags- 
und Essensgeldsatzung zum 01.01.2024 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass die zweite 
Änderung der Elternbeitrags- und Essengeldsatzung ab dem 01.01.2024 in 
Kraft tritt. 
 
Bitte beachten Sie, dass mit dieser Änderung eine Erhöhung des 
Essengeldes von 31,50 € mtl. auf 42,50 € mtl. erfolgt. Unter Anbetracht 
dessen, bitten wir dies bei Zahlungen im kommenden Kalenderjahr 2024 zu 
berücksichtigen und ggf. durch Sie veranlasste Daueraufträge 
dementsprechend anzupassen. 
 
Bitte beachten Sie zudem, dass das Essengeld für Kindertagesstätten, 
welche eine Schließzeit von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Wochen 
im Jahr aufweisen, lediglich für zehn Monate erhoben wird. In diesem Fall 
wird neben dem bisherigen beitragsfreien Monat Juli zudem für den Monat 
Dezember kein Essengeld fällig. 

Den Artikel und die Elternbeitrags- und Essengeldsatzung sowie alle 
weiteren Satzungen der Stadt Nauen, können Sie wie gehabt auf unserer 
Homepage einsehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
           

K. Brennecke     M. Dziuba 
Sachbearbeiterin Kitaverwaltung  Sachbearbeiter Kitaverwaltung 

 
 
An alle Eltern 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ergänzend zu Punkt 2 des Artikels, möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass 
die seit 01.01.2023 geltenden Regelungen bzgl. der Elternbeitragsentlastung im 
Rahmen des Brandenburg-Pakets derzeit bis zum 31.12.2024 befristet sind. 
Sollten die Regelungen auslaufen, gelten die bisherigen gesetzlichen 
Bestimmungen zur Erhebung von Elternbeiträgen. 


